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§ 54 NO BO 2014 Bauwerke im
Baulandbereich ohne

Bebauungsplan

NO BO 2014 - NO Bauordnung 2014

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.01.2026

1. (1)Fur einen Neu- oder Zubau einesHauptgebdudes auf einem als Bauland, ausgenommen Bauland-
Industriegebiet und Bauland-Verkehrsbeschranktes Industriegebiet, gewidmeten Grundstuck, fur das kein
Bebauungsplan gilt oder dieser keine Festlegung der Bebauungsweise enthalt, gilt die offene Bebauungsweise mit
folgenden Ausnahmen:Ein neues oder abgeandertes Hauptgebaude muss der auf dem Baugrundsttick bereits
bewilligten Bebauungsweise entsprechen, sofern das Hauptgebaude weiterhin bestehen bleibt, von dem die
Ableitung der bewilligten Bebauungsweise erfolgt. Ist auf dem Baugrundstuick bereits eine bewilligte
Bebauungsweise vorhanden und bleibt diese nicht bestehen, gilt wahlweise die offene Bebauungsweise oder die
bisher bewilligte Bebauungsweise.Ist auf einem Nachbargrundstick die gekuppelte Bebauungsweise durch
bereits bestehende oder bewilligte Gebaude festgelegt, darf zu diesem Grundsttick die gekuppelte
Bebauungsweise hergestellt werden.

2. (2)FUr einen Neu- oder Zubau einesHauptgebaudes auf einem als Bauland, ausgenommen Bauland-
Industriegebiet und Bauland-Verkehrsbeschranktes Industriegebiet, gewidmeten Grundstuck, fur das kein
Bebauungsplan gilt oder dieser keine Festlegung der Bebauungshéhe enthalt, gelten die Bauklassen | und I1.Ein
neues oder abgeandertes Hauptgebaude muss der auf dem Baugrundsttick bereits bewilligten Bebauungshohe
(Bauklasse) entsprechen, sofern das Hauptgebaude weiterhin bestehen bleibt, von dem die Ableitung der
bewilligten Bebauungsweise erfolgt. Bleibt dieses Hauptgebaude nicht bestehen, gilt wahlweise die bisher
bewilligte Bebauungshéhe (Bauklasse), die nachst niedrigere Bauklasse, die Bauklasse | oder die Bauklasse II.

3. (3)FUr Hauptgebaude und andere Bauwerke geltendieselben Bestimmungen dieses Gesetzes wie fur
Hauptgebaude und Bauwerke, die im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen, sinngemaf3.(4) Zur
Wahrung des Charakters der Bebauung darf von den Absatzen 1 bis 3 abgewichen und eine andere
Bebauungsweise oder Bauklasse ausgefuhrt werden.

4. (5)(entfallt durch LGBI. Nr. 104/2025)

In Kraft seit 01.01.2026 bis 28.02.2026

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=104/2025&Bundesland=Nieder%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Nieder%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 54 NÖ BO 2014 Bauwerke im Baulandbereich ohne Bebauungsplan
	NÖ BO 2014 - NÖ Bauordnung 2014


